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Einleitung 

A. Ziel der Arbeit 

Veranstalter von Konzerten, Theateraufführungen und sonstigen künstleri-
schen Darbietungen schaffen mittels ihrer Organisations- und Finanzie-
rungsleistungen den notwendigen Rahmen für die Verwirklichung der 
Leistungen von Musikern, Schauspielern, Tänzern, Komikern und sons-
tigen ausübenden Künstlern unmittelbar vor einem zu dem Genuss ihrer 
Kunst erschienenen Publikum. 

Das Resultat, die veranstaltete künstlerische Darbietung, ist sowohl für 
die Künstler als auch für das anwesende Publikum von einer ganz besonde-
ren Atmosphäre geprägt: dem einzigartigen und unvergesslichen „Live-
Erlebnis“. Dieses ermöglicht den darbietenden Künstlern, ihr interpretato-
risches Potential in direktem Kontakt zum Publikum auszuleben, sowie 
den Veranstaltungsbesuchern, die künstlerische Darbietung nicht nur zu 
sehen und zu hören, sondern aufgrund der Nähe zu den Künstlern auch zu 
spüren. 

Durch die Auswahl der zu präsentierenden Musik und Theaterstücke 
sowie der darbietenden Künstler bestimmen die Veranstalter, wer auf den 
Bühnen des Landes Kunst interpretiert und solche selbst schafft. Auf diese 
Weise tragen Veranstalter künstlerischer Darbietungen in bedeutendem 
Maße zur Kulturpflege und -vielfalt Deutschlands bei. 

Ein Großteil von ihnen kann der so genannten deutschen Kulturwirt-
schaft zugeordnet werden, einem Wirtschaftsbereich, der insbesondere in 
den letzten Jahren auffällig ins „Rampenlicht“ gerückt ist. Zwar lässt sich 
mit Kultur seit jeher wirtschaften – ob auch in rentabler Form, hängt je-
doch von unzähligen Faktoren ab –, aber erst seit Kurzem scheint die Be-
deutung der Kulturwirtschaft enorm zu steigen. 

Mit der Veranstaltungswirtschaft geht es seit einiger Zeit sichtbar berg-
auf, insbesondere seitdem die Tonträgerindustrie mit deutlichen wirtschaft-
lichen Rückschlägen zu kämpfen hat.1 Dennoch lauern auch für Veranstal-

                                                
1 Russ, Konzertdirektionen und Künstleragenturen, http://www.miz.org/staticde/th 

emenportale/einfuehrungstexte_pdf/07_Musikwirtschaft/russ.pdf, S. 1, 3 (Stand: 01.05. 
2009). 
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ter künstlerischer Darbietungen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmäßig 
ein beachtliches Maß an organisatorischer und finanzieller Verantwortung 
übernehmen, im herrschenden Zeitalter der fortschreitenden Technologi-
sierung in wirtschaftlicher Hinsicht ständig Gefahren, die letztlich sogar 
ihre Existenz gefährden können. 

Veranstaltete künstlerische Darbietungen sind durch Flüchtigkeit ge-
kennzeichnet. Sie bleiben lediglich als erlebter Augenblick in der Erinne-
rung der Anwesenden haften. Aus der besonderen, intensiven Atmosphäre 
resultiert vielfach der Reiz, das Live-Erlebnis „einzufangen“, es mittels 
Ton- und/oder Bildaufzeichnungen wiederholbar zu machen, um es immer 
und immer wieder genießen zu können. Aber auch für Personen, die nicht 
an dem Live-Erlebnis teilhaben können, ist eine solche Live-Aufnahme 
oftmals begehrenswert, um das besondere Ereignis zumindest nachträglich 
noch „miterleben“ zu können. Fixierte veranstaltete künstlerische Darbie-
tungen bergen insofern also ein erhebliches wirtschaftliches Potential in 
sich. 

Mit Aufkommen der Geräte zur Aufzeichnung von Schallsignalen und 
solchen zur Aufzeichnung von bewegten Bildern (im Folgenden Ton- und 
Bildaufzeichnungsgeräte genannt) Ende des 19. Jhs. wurde erstmals auch 
die Fixierung von veranstalteten künstlerischen Darbietungen in akusti-
scher sowie in visueller Form möglich. Im Tonbereich legte Thomas Alva 
Edison bereits 1877 mit der Entwicklung des Phonographen den maßgebli-
chen Grundstein für die Fixierung akustischer Signale.2 Im Filmbereich, in 
welchem seit den 1870er Jahren verschiedene Erfinder mit der Entwick-
lung von Geräten zur Aufzeichnung bewegter Bilder befasst waren, wurde 
wegweisend im Betrieb von Edison unter maßgeblicher Mitarbeit von Wil-
liam K. L. Dickson 1888 der Kinetograph, ein Filmaufnahmegerät (paten-
tiert 1891), und das Kinetoscope, ein Filmbetrachtungsgerät (ebenfalls 
1891 patentiert), entwickelt.3 Nur wenige Jahre später erfolgte die Kombi-
nation beider Geräte zum Tonbild-System Kinetophone.4 

Daraufhin folgten zahlreiche Weiterentwicklungen der Ton- und Bild-
aufzeichnungsgeräte sowie der Trägermedien. Lediglich beispielhaft zu 
nennen sind im Tonbereich Aufzeichnungen auf Magnettonband, LP, 
Compact-Cassette, MiniDisc, DAT und CD mittels der entsprechenden Ge-
räte sowie im Filmbereich Aufzeichnungen mittels Videokamera und 
Camcorder auf den verschiedensten analogen Videokassetten (z.B. im 
Format VHS, S-VHS, Video8, Hi8, Betacam) und digitalen Speichermedi-
en (z.B. Digital Video, Speicherkarte, Festplatte). 

                                                
2 Dickreiter/Dittel/Hoeg/Wöhr, Handbuch der Tonstudiotechnik, Bd. 1, S. 371. 
3 Monaco, Film und Neue Medien, „Edison“, S. 53, 90. 
4 Monaco, Film und Neue Medien, „Edison“, S. 54, 90. 
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Die frühen Ton- und Bildaufzeichnungen waren mit großem techni-
schem und finanziellem Aufwand verbunden, die Aufzeichnungsgeräte so 
groß, dass sie eine unbemerkte Aufnahmehandlung kaum zuließen. Doch 
schritten die Entwicklungen in beiden Bereichen stetig fort. Insbesondere 
in den letzten Jahren sind die Möglichkeiten zur Aufnahme künstlerischer 
Darbietungen am Veranstaltungsort immer besser geworden: die Ton- und 
Bildaufzeichnungsgeräte – teils sogar in Mobiltelefonen integriert – immer 
kleiner, günstiger und leistungsfähiger, ihre Handhabung immer einfacher 
und damit auch ihre Verbreitung immer größer. 

Veranstalter müssen die von ihnen veranstalteten künstlerischen Darbie-
tungen daher mittlerweile generell der Möglichkeit einer Fixierung durch 
Dritte ausgesetzt sehen. Wenn erst einmal eine unbemerkte Aufnahme er-
folgt ist und der Aufnehmende mit dieser den Veranstaltungsort verlassen 
hat, verliert der Veranstalter faktisch seine diesbezügliche Einwirkungs-
möglichkeit. Er wird dadurch, dass nunmehr ein Dritter in der Lage ist, mit 
der fixierten veranstalteten künstlerischen Darbietung zu wirtschaften, ei-
nes beachtlichen Teils seines eigenen wirtschaftlichen Potentials beraubt. 

Zum wirtschaftlichen Schutz der Leistungen von Veranstaltern künstle-
rischer Darbietungen vor unbefugter Ausbeutung durch Dritte gewährt der 
deutsche Gesetzgeber bereits seit Inkrafttreten des UrhG von 19655 „dem 
Inhaber des Unternehmens“, das „die Darbietung eines ausübenden Künst-
lers veranstaltet“ in § 81 UrhG besondere leistungsschutzrechtliche Befu-
gnisse. Die Basis des sondergesetzlichen Leistungsschutzrechts zugunsten 
von Veranstaltern künstlerischer Darbietungen ist damit im Zweiten Teil 
des UrhG über „Verwandte Schutzrechte“ innerhalb dessen Abschnitt 3 
zum „Schutz des ausübenden Künstlers“ angesiedelt. Die konkrete Ausge-
staltung des Veranstalterleistungsschutzrechts bestimmt der Gesetzgeber 
anhand zahlreicher Verweisungen auf für den Schutz des ausübenden 
Künstlers bzw. des Urhebers geschaffene Normen. So ergibt sich der 
Schutzumfang des Veranstalterleistungsschutzrechts gemäß § 81 S. 1 
UrhG aus § 77 Abs. 1 und 2 S. 1 sowie § 78 Abs. 1 UrhG, dessen Behand-
lung im Rechtsverkehr gemäß § 81 S. 2 UrhG entsprechend der §§ 31, 33 
und 38 UrhG und seine Schranken gemäß § 83 UrhG entsprechend der 
§§ 44 a bis 63 a UrhG. Die Schutzdauer des Veranstalterleistungsschutz-
rechts hat der Gesetzgeber in § 82 UrhG gemeinsam mit derjenigen des 
Leistungsschutzrechts zugunsten ausübender Künstler geregelt und für den 
fremdenrechtlichen Schutz nimmt zumindest die h.M. die Anwendung der 
für den Künstler kreierten Norm § 125 UrhG an. Abgesichert wird das 
Veranstalterleistungsschutzrecht wie auch das Urheberrecht und die ande-
ren verwandten Schutzrechte über die Vorschriften der §§ 97 ff. UrhG. 
                                                

5 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 
09.09.1965 [BGBl. I (1965), S. 1273–1293].  



4   Einleitung 
 
Demnach macht ein ganzes Sammelsurium an Normen „das“ Veranstal-

terleistungsschutzrecht in seiner Gesamtheit aus. Dieses stellt sich als 
grundlegendes Recht der Veranstaltungswirtschaft dar. Es schützt Veran-
stalter künstlerischer Darbietungen vor unbefugter Ausbeutung ihrer Leis-
tungen durch Dritte und eröffnet ihnen die Möglichkeit, über die Eintritts-
gelder hinaus wirtschaftlichen Nutzen aus ihren Leistungen zu ziehen. 
 
Die vorliegende Arbeit zielt auf eine systematische Gesamtdarstellung des 
Leistungsschutzrechts zugunsten von Veranstaltern künstlerischer Darbie-
tungen i.S.v. § 81 UrhG einschließlich der mit diesem in Zusammenhang 
stehenden Normen sowie Erläuterungen zu dessen Wahrnehmung ab. An 
einer solchen Abhandlung fehlt es bisher in der deutschen Rechtsliteratur. 
In urheberrechtsgesetzlichen Kommentaren und Lehrbüchern fallen die 
Ausführungen zum Leistungsschutzrecht des Veranstalters gemäß § 81 
UrhG im Verhältnis zu denen bezüglich der weiteren sondergesetzlich ge-
regelten Leistungsschutzrechte meist recht knapp aus. Auch setzen sich nur 
einige wenige wissenschaftliche Aufsätze6 speziell mit dem Leistungs-
schutz zugunsten von Veranstaltern künstlerischer Darbietungen auseinan-
der, die allesamt bereits mehrere Jahrzehnte alt sind und insofern nicht 
mehr der aktuellen Rechtslage entsprechen. Statt dieses zum Gegenstand 
detaillierter Darstellungen zu machen, kritisieren viele Literaturstimmen 
seit jeher die Existenz des sondergesetzlichen Veranstalterleistungsschutz-
rechts und ziehen insbesondere dessen Rechtfertigung in Zweifel. Die vor-
liegende Arbeit soll insofern auch einen Beitrag zur Begründung der posi-
tiven Rechtfertigung des Veranstalterleistungsschutzrechts leisten, mittels 
dessen der Gesetzgeber das erhebliche organisatorische und wirtschaftliche 
Risiko, das regelmäßig auf den Schultern der Veranstalter künstlerischer 
Darbietungen lastet, abzusichern beabsichtigt. 

B. Gang der Untersuchung 

Konzert- und Theaterveranstalter als Haupterscheinungsformen der Veran-
stalter künstlerischer Darbietungen werden regelmäßig als sich wirtschaft-
lich äußerst positiv entwickelnde Akteure der deutschen Kulturwirtschaft 

                                                
6 Insbesondere: Schmieder, Der Rechtsschutz des Veranstalters, GRUR 1964, S. 121–

125 (noch vor Einführung des speziellen Veranstalterleistungsschutzrechts gemäß § 81 
UrhG); Gentz, Veranstalterrecht, GRUR 1968, S. 182–187; Hodik, Der Rechtsschutz des 
Theater- und Konzertveranstalters in Deutschland, Österreich und der Schweiz, GRUR 
Int. 1984, S. 421–425, 605. 
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dargestellt7 und dem im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehenden 
Veranstalterleistungsschutzrecht gemäß § 81 UrhG eine kulturwirtschaftli-
che Zweckbestimmung zugesprochen.8 Demgemäß wird im 1. Kapitel zu-
nächst der Begriff der Kulturwirtschaft bestimmt, diese inhaltlich einge-
grenzt, ihre Strukturmerkmale aufgezeigt und ihre Kernbranchen vorge-
stellt. Sodann werden der Begriff des Konzertveranstalters bestimmt, des-
sen Erscheinungsformen aufgezeigt und von anderen Branchenangehörigen 
abgegrenzt sowie die Rolle der Konzertveranstalter in der deutschen Kul-
turwirtschaft untersucht. Selbige Untersuchungen werden anschließend für 
Theaterveranstalter durchgeführt. 

Das 2. Kapitel enthält eine systematische Darstellung des Leistungs-
schutzes zugunsten von Veranstaltern künstlerischer Darbietungen. Dabei 
wird zunächst die Interessenlage bei der Veranstaltung von künstlerischen 
Darbietungen aufgezeigt, die verfassungsrechtliche Basis erörtert und die 
Entwicklung des Leistungsschutzes zugunsten von Veranstaltern künstleri-
scher Darbietungen auf nationaler und internationaler Ebene nachgezeich-
net. Schwerpunktmäßig wird sodann das in § 81 UrhG verankerte Veran-
stalterleistungsschutzrecht einschließlich aller mit diesem in Zusammen-
hang stehenden Normen des UrhG dargestellt und dabei insbesondere des-
sen positive Rechtfertigung herausgearbeitet.  

Das 3. Kapitel befasst sich mit der Wahrnehmung der Rechte und An-
sprüche von leistungsschutzberechtigten Veranstaltern. Diesbezüglich wird 
zunächst das System der deutschen Verwertungsgesellschaften mit 
Schwerpunkt auf seinen rechtlichen Grundlagen vorgestellt. Sodann wird 
untersucht, für welche Rechte und Ansprüche leistungsschutzberechtigter 
Veranstalter eine verwertungsgesellschaftliche Wahrnehmung zweckmäßig 
ist und schließlich die aktuelle verwertungsgesellschaftliche Situation für 
Veranstalter näher betrachtet. 

Im 4. Kapitel werden zwecks Vergleichs mit der deutschen Rechtslage 
das österreichische und das schweizerische Recht auf die Existenz und ge-
gebenenfalls die inhaltliche Ausgestaltung eines spezialgesetzlichen Ver-
anstalterleistungsschutzrechts hin untersucht. 

Die Schlussbetrachtungen ziehen ein Fazit der Untersuchungen der vo-
rangegangen Kapitel und sprechen zu guter Letzt Empfehlungen für die 
tatsächliche und rechtliche Zukunft des spezialgesetzlichen Veranstalter-
leistungsschutzrechts aus. 

                                                
7 Russ, Konzertdirektionen und Künstleragenturen, http://www.miz.org/staticde/th 

emenportale/einfuehrungstexte_pdf/07_Musikwirtschaft/russ.pdf, S. 1 f. (Stand: 01.05. 
2009); Söndermann, Musikwirtschaft, in: Deutscher Musikrat (Hrsg.): Musik Almanach 
2007/2008, S. 128 (144). 

8 Loewenheim-Vogel, Handbuch des Urheberrechts, § 39 Rn. 1. 



 

 



 

1. Kapitel  

Konzert- und Theaterveranstalter als Teil der deutschen 
Kulturwirtschaft 

Konzertveranstalter und Theaterveranstalter sorgen durch die Organisation 
der verschiedensten musikalischen und theatralen Live-Darbietungen da-
für, dass dem Publikum ein vielfältiges Angebot an Kunst und Kultur ge-
boten wird. Dabei übernehmen sie das wirtschaftliche Risiko der Veran-
staltung, die rentabel aber genauso gut auch belastend für sie ausfallen 
kann. 

So vielfältig wie das Angebot an Veranstaltungen ist, so breit ist auch 
das Spektrum der tätigen Veranstalter. Zur groben Abgrenzung kann zwi-
schen privatrechtlich kommerziellen, privatrechtlich gemeinnützigen und 
öffentlich-rechtlichen Veranstaltern unterschieden werden. 

Ob all diese Veranstalter im Rahmen der deutschen Kulturwirtschaft, 
mit der sie vielfach pauschal in Verbindung gebracht werden, eine Rolle 
spielen, soll im Folgenden geklärt werden. Daher wird zunächst die Kul-
turwirtschaft näher beleuchtet, sodann die Gruppe der Konzertveranstalter 
und anschließend die Gruppe der Theaterveranstalter betrachtet, wobei je-
weils ihre Bedeutung für die deutsche Kulturwirtschaft untersucht wird. 

A. Kulturwirtschaft 

Die Kulturwirtschaft ist ein in den letzten Jahren immer stärker diskutier-
tes Themenfeld bei Kulturschaffenden, Wissenschaftlern und Politikern 
sowohl im Inland als auch im Ausland. Die Zahl an städtischen, föderalen, 
nationalen und supranationalen Publikationen und Tagungen sowie Infor-
mations- und Diskussionsforen mit kulturwirtschaftlichem Bezug steigt zu-
sehends an. Organisationen mit ohnehin kultureller Ausrichtung haben ih-
ren Arbeitsbereich um die Kulturwirtschaft erweitert (z.B. der Deutsche 
Kulturrat) und neue Organisationen, die ihren Arbeitsschwerpunkt in der 
Kulturwirtschaft sehen, sind hinzugekommen (z.B. das Büro für Kulturpo-
litik und Kulturwirtschaft in Bonn). In jüngster Zeit beschäftigen sich auch 
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der Deutsche Bundestag1, der Bundesrat2 und die Bundesregierung3 mit der 
Kulturwirtschaft, einem nicht nur vorübergehenden Modethema, sondern 
einem für die Entwicklung der deutschen Gesamtwirtschaft dringend benö-
tigten Wirtschaftsfeld.4 

Während die Kulturwirtschaft noch Ende der 1990er Jahre weitgehend 
als nicht-marktbestimmende Branche galt und die kulturellen Teilbranchen 
als „Orchideenfelder“ betrachtet wurden5, wird sie mittlerweile immer 
mehr als autarkes Wirtschaftsfeld gesehen.6 Dies hängt damit zusammen, 
dass Kultur heutzutage nicht mehr nur als „Genussmittel“ einiger weniger 
Privilegierter betrachtet wird, sondern als „Lebensmittel“ aller7 und in der 
Konsequenz die Position eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors einnimmt8, 
und zwar in vielfältiger Hinsicht: als Standort-9, Image-,10 Kreativ- und 
Entwicklungsfaktor.11 Die Kulturwirtschaft schafft Arbeit12 und Attraktivi-

                                                
1 Erstmals fand am 26.04.2007 eine Plenardebatte im Deutschen Bundestag zum 

Thema Kulturwirtschaft statt, bei der vier von fünf Fraktionen die Bundesregierung zur 
Anerkennung der Kulturwirtschaft als eigenen Wirtschaftsbereich aufforderten. Am 
24.10.2007 folgte eine weitere Debatte zur „Kultur- und Kreativwirtschaft“. 

2 Z.B. im Rahmen der Wirtschaftsministerkonferenz am 9./10. Juni 2008 in Regens-
burg [Bundesrat, Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder am 09./10. Juni 
2008 in Regensburg zu Top 5 „Kreativwirtschaft – Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für eine Wachstumsbranche“, http://www.bundesrat.de/cln_099/DE/gremien-konf/fac 
hministerkonf/wmk/Sitzungen/08-06-09-10-WMK/08-06-09-10beschluesse,templateId=r 
aw,property=publicationFile.pdf/08-06-09-10-beschluesse.pdf (Stand: 01.05.2009)]. 

3 Insbesondere im Rahmen der „Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft“. 
4 KWF/CBC/Prognos AG, Endbericht Kultur- und Kreativwirtschaft, S. 41, 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=289974.html (Stand: 
01.05.2009). 

5 Söndermann, Zur Lage der Kulturwirtschaft in Deutschland 1999/2000, in: Röb-
ke/Wagner (Hrsg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2001, S. 369. 

6 Söndermann, Kulturwirtschaft und Creative Industries 2007, S. 3. 
7 Connemann, Die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“, in: Lammert 

(Hrsg.): Alles nur Theater?, S. 62 (63); EK „Kultur in Deutschland“, Schlussbericht, in: 
BT-Drs. 16/7000, S. 8. 

8 EK „Kultur in Deutschland“, Schlussbericht, in: BT-Drs. 16/7000, S. 340: Barg-
stedt/Klenk, Musik zwischen Wirtschaft, Medien und Kultur, G 57/58. 

9 ICG culturplan/STADTart, Kulturwirtschaft in Deutschland, in: EK-Kultur K-DRS. 
16/192a, S. 12; Braun/Gallus/Scheytt, Kultur-Sponsoring für die kommunale Kulturar-
beit, S. 14. 

10 Bargstedt/Klenk, Musik zwischen Wirtschaft, Medien und Kultur, G 59; Braun/ 
Gallus/Scheytt, Kultur-Sponsoring für die kommunale Kulturarbeit, S. 14; Heinrichs, 
Kulturmanagement, S. 112. 

11 Söndermann, Kulturwirtschaft. Das unentdeckte Kapital der Kommunen und Re-
gionen, S. 6. 

12 Kunzmann, Kulturwirtschaft und Raumentwicklung Essay, APuZ 34–35/2006, S. 3 
(4). 
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tät für Kommunen und Regionen.13 Sie sichert auch für die Zukunft ein 
buntes Kulturleben in Deutschland14 und trägt hiermit maßgeblich zur Kul-
turpflege und -vielfalt bei. Aufgrund alledem gelang es der Kulturwirt-
schaft in den letzten Jahren, den Ruf eines Wachstumsmarktes15 zu erwer-
ben. 

I. Begriff der Kulturwirtschaft 

Fast jede sich im wissenschaftlichen Bereich der Kulturwirtschaft bewe-
gende Publikation legt ihren Betrachtungen eine andere Begriffsbestim-
mung zugrunde. Dies resultiert aus den unterschiedlichen Intentionen bei 
der Themenbehandlung.16 Eine Vergleichbarkeit ist sowohl im Inland als 
auch mit dem Ausland daher nur sehr eingeschränkt gegeben.17  

Eine „richtige“ Bestimmung des Begriffs kann es aufgrund dessen, dass 
es sich bei der Kulturwirtschaft18 um ein reines Kunstwort handelt – das 
erst seit Ende der 1980er19/Anfang der 1990er Jahre regelmäßig in der 
deutschen Kulturdebatte auftaucht20 – nicht geben.21 Eine einheitliche De-

                                                
13 EK „Kultur in Deutschland“, Schlussbericht, in: BT-Drs. 16/7000, S. 354. 
14 EK „Kultur in Deutschland“, Schlussbericht, in: BT-Drs. 16/7000, S. 7.  
15 Krüger, Kulturwirtschaft: Wirtschaftspolitik oder Kulturpolitik, in: Sievers/Wagner 

(Hrsg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2006, S. 311; EK „Kultur in Deutschland“, Schluss-
bericht, in: BT-Drs. 16/7000, S. 7; Bundesrat, Beschluss der Wirtschaftsministerkonfe-
renz der Länder am 09./10. Juni 2008 in Regensburg zu Top 5 „Kreativwirtschaft – Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für eine Wachstumsbranche“, http://www.bundesrat. 
de/cln099/DE/gremien-konf/fachministerkonf/wmk/Sitzungen/08-06-09-10-WMK/08-06-
09-10beschluesse,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/08-06-09-10-beschluesse 
.pdf (Stand: 01.05.2009). 

16 ICG culturplan/STADTart, Kulturwirtschaft in Deutschland, in: EK-Kultur K-DRS. 
16/192a, S. 18. 

17 EK „Kultur in Deutschland“, Schlussbericht, in: BT-Drs. 16/7000, S. 343. 
18 Die Entstehung des Wortes im deutschsprachigen Raum erklärt Söndermann mit der 

Bestrebung der traditionellen Buchwirtschaft um mehr Aufmerksamkeit in der Politik. 
Durch die Verwendung des Begriffs „Kulturwirtschaftsverband“ sollte der Politik die be-
sondere Spezialität des Gegenstandes „Buch als Kultur- und Wirtschaftsgut“ vor Augen 
gehalten werden [Söndermann, Kulturwirtschaftberichte der Bundesländer, in: Friedrich-
Naumann-Stiftung/Büro für Kulturpolitik und Kulturwirtschaft (Hrsg.): Kulturwirtschaft 
2005, S. 47 (48)]. Damit sollte also verdeutlicht werden, dass kulturelle Güter (in diesem 
Fall Bücher) auch dem Wirtschaftsverkehr dienen, ja sogar einen eigenen Wirtschafts-
zweig darstellen können. 

19 Heinrichs, Kulturmanagement, S. 106. 
20 Söndermann, Kulturwirtschaftberichte der Bundesländer, in: Friedrich-Naumann-

Stiftung/Büro für Kulturpolitik und Kulturwirtschaft (Hrsg.): Kulturwirtschaft 2005, 
S. 47 (48); Söndermann, Kulturwirtschaft. Das unentdeckte Kapital der Kommunen und 
Regionen, S. 9. 

21 ICG culturplan/STADTart, Kulturwirtschaft in Deutschland, in: EK-Kultur K-DRS. 
16/192a, S. 17. 
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finition könnte jedoch einen großen Fortschritt für die zukünftige Behand-
lung und Beurteilung der Kulturwirtschaft in Deutschland bedeuten. Von 
diesem Ziel geleitet hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie in dem von ihm am 17.02.2009 veröffentlichten ersten „Bundes-
kulturwirtschaftsbericht“22 orientiert an den vorherigen Ergebnissen der 
EK „Kultur in Deutschland“23 sowie der Wirtschaftsministerkonferenz 
2008 in Regensburg24 ein mit internationalen Definitionsmodellen kompa-
tibles Grundmodell vorgestellt. Jedoch fasst dieses – wie schon der Titel 
des Endberichtes erkennen lässt – in Orientierung an ausländische Behand-
lungsformen die Kulturwirtschaft mit der Kreativwirtschaft zusammen.25 

Ganz allgemein wird der Begriff „Kulturwirtschaft“ heutzutage regel-
mäßig in Verbindung mit der Darstellung ökonomischer Betätigungen von 
im kulturellen Bereich aktiven Unternehmen verwendet. „Kulturwirt-
schaft“ bezeichnet also den „Wirtschaftsbereich im kulturellen Sektor“. Zu 
klären bleibt, welche konkreten Organisationseinheiten mit welchen kon-
kreten Betätigungsfeldern ihr unterfallen. 

II. Inhaltliche Eingrenzung 

Zwecks inhaltlicher Eingrenzung der Kulturwirtschaft bietet sich eine ge-
nauere Betrachtung des Drei-Sektoren-Modells sowie des Modells kultu-
reller Wertschöpfungsketten an. 

                                                
22 KWF/CBC/Prognos AG, Endbericht Kultur- und Kreativwirtschaft, Ermittlung der 

gemeinsamen charakteristischen Definitionselemente der heterogenen Teilbereiche der 
„Kulturwirtschaft“ zur Bestimmung ihrer Perspektiven aus volkswirtschaftlicher Sicht, 
im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, http://www.bmwi.d 
e/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=289974.html (Stand: 01.05.2009). 

23 Die EK „Kultur in Deutschland“ gab 2007 ein Gutachten zum Thema „Kulturwirt-
schaft in Deutschland – Grundlagen, Probleme, Perspektiven“ in Auftrag (ICG culturplan 
Unternehmensberatungs GmbH/STADTart Planungs- und Beratungsbüro, Gutachten zum 
Thema: „Kulturwirtschaft in Deutschland – Grundlagen, Probleme, Perspektiven“, in: 
EK-Kultur K-DRS. 16/192a), welches sie dem kulturwirtschaftlichen Teil ihres am 
11.12.2007 veröffentlichten Schlussberichtes zugrundelegte (EK „Kultur in Deutsch-
land“, Schlussbericht, in: BT-Drs. 16/7000). 

24 Vgl. Bundesrat, Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder am 09./10. 
Juni 2008 in Regensburg zu Top 5 „Kreativwirtschaft – Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für eine Wachstumsbranche“, http://www.bundesrat.de/cln_099/DE/gremien-
konf/fachministerkonf/wmk/Sitzungen/08-06-09-10-WMK/08-06-09-10-beschluesse,tem 
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